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Situation  5ŀǎ 9ƛƴȊǳƎǎƎŜōƛŜǘ ŘŜǎ bŜŜŦōŀŎƘŜǎ ƭƛŜƎǘ ǎǸŘǿŜǎǘƭƛŎƘ ŘŜǊ hǊǘǎƭŀƎŜΣ ƛƴ ±ŜǊƭŅƴƎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜƴ αLƳ bŜŜŦά 

ǳƴŘ αIŜƭŜƴŜƴƘƻŦάΦ ½ǿƛǎŎƘŜƴ IŜƭŜƴŜƴƘƻŦ ǳƴŘ hǊǘǎōŜōŀǳǳƴƎ ŦƭƛŜǖǘ ŘŜǊ .ŀŎƘ ŜƴǘƭŀƴƎ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ ƛƴ ŜƛƴŜƳ 

DǊŀōŜƴ όǎƛŜƘŜ Cƻǘƻǎύ ǳƴŘ ǘǊƛǘǘ ŀǳŦ IǀƘŜ αLƳ bŜŜŦ мтά ƛn die innerörtliche Verrohrung ein. Über den Bach 

bestehen im Verlauf bis zum Einlassbauwerk einzelne Durchlässe und Überfahrten. An denen tritt der Bach 

bei Hochwasser über und es kommt zu Abfluss in der Straße, der jedoch zumeist wieder in den Bachlauf 

abfließt. Nicht jedoch unmittelbar vor der Bebauung. Hier kommt es dann zu Abfluss in die Ortslage, was 

auch bereits nach Starkregen der Fall war (Abfluss von etwa 10 cm Höhe nach Aussage der Anlieger). 

Ziel Nicht mehr benötigte Verrohrungen, Überfahrten und Überbauungen über den Bach sollten generell 

entfernt werden, um zu vermeiden, dass der Bach an solchen Zwangspunkten rückstaut, ausufert und 

entlang der Straße in Ort fließt.  

Um das Einlassbauwerk vor der Verrohrung länger funktionsfähig zuhalten und zusätzlich den Abfluss in 

die Ortslage zu reduzieren, soll das Bauwerk baulich umgestaltet werden. Der Rechen sollte bis in den 

Bachlauf verlängert werden und insgesamt etwas schräger angeordnet sein, sodass das mitgeführte 

Material am Rost hängenbleibt und durch das Wasser nach oben geschoben werden. Insgesamt soll die 

Wasserzuführung in den Graben optimiert werden. Ein quer über die komplette Straßenbreite errichteter 

Abschlag (als Mulde oder lang gezogene Aufwallung in der Straße) soll zusätzlich das Wasser, dass auf die 

Straße übergetreten ist, wieder dem Bachlauf und der Verrohrung zuführen. Bei einer zukünftigen 

Straßenbaumaßnahme soll nochmals geprüft werden, inwieweit die Wasserführung und -ableitung von 

der Straße zum Bach optimiert werden kann. 

Wahlen Neefbach: Helenenhof/ Im Neef м 

 

 

9ƛƴƭŀǎǎōŀǳǿŜǊƪ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ αLƳ bŜŜŦ мтά Bachlauf zwischen Überfahrt und Einlassbauwerk 

Maßnahmenbereich Durchlass an einer Überfahrt 
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Das Gewässer und die Anlagen sind regelmäßig zu kontrollieren und unterhalten. Die Bachverrohrung 

muss auf den baulichen Zustand und die Durchgängigkeit hin überprüft werden. Die Bachanlieger müssen 

ihrerseits zur Hochwasservorsorge beitragen, indem die Grundstücke bis zum Bach sensibel genutzt, kein 

Rasenschnitt in der Böschung abgelegt wird und nach Möglichkeit nicht mehr benötigte Überfahrten oder 

private Verrohrungen entfernt werden. 

Bei Starkregen muss mit einer Überlastung des Bachlaufs und der Bachverrohrung gerechnet werden. 

Dann kommt es unweigerlich zu Abfluss in den Ort und einer Ausbreitung des Wassers (siehe 

Starkregengefahrenkarte). Entsprechend sind Eigenvorsorgemaßnahmen zusätzlich zu ergreifen. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Erneuerung und bauliche Optimierung des Einlassbauwerks vor der Verrohrung: 

¶ Umgestaltung der Rostanlage 

¶ Errichtung eines Querabschlags in der Straße vor dem Einlassbauwerk, um das vor 
dem Abfluss in die Ortslage wieder in den Bach zu führen 

Gemeinde kurzfristig 

Bei Erneuerung der Straße (Helenenhof) Berücksichtigung des Oberflächenabflusses 
nach Starkregen und Optimierung der Wasserableitung in den Neefbach durch 
Anpassung des Quergefälles 

Gemeinde mittel- bis 
langfristig 

¶ Zustandserfassung der Bachverrohrung 

¶ Überprüfung auf kurzfristigen Instandhaltungsbedarf 

¶ Zukünftig regelmäßige Überprüfung der Verrohrung 

Gemeinde kurzfristig 

Beseitigung nicht mehr benötigter Überfahrten über den Bach und Verrohrungen Gemeinde/ 
Eigentümer 

mittelfristig 

Erneuerung der eingebrochenen Verrohrung in der Überfahrt zum landwirtschaftlichem 
Betrieb (Helenenhof) 

Eigentümer kurzfristig 

Entfernung des Rasenschnitts aus der Gewässerböschung und dauerhaft Vermeidung 
von Lagerungen des Rasenschnitts im abflussgefährdeten Bereich 

Verursacher kurzfristig 

Sicherstellung der regelmäßigen Gewässer- und Anlagenunterhaltung am Neefbach: 

¶ Regelmäßige Kontrolle der Durchlässe und Bauwerke auf kurzfristigen 
Unterhaltungsbedarf 

¶ Freihalten der Durchlässe und Bauwerke; dauerhafte Ermöglichung einer 
Sichtkontrolle in die Bauwerke durch Freischneiden der Ein- und Auslassbereiche 

¶ Hochwasservorsorgende Unterhaltung der Fließabschnitte innerhalb der Bebauung, 
gemäß Festlegung im Unterhaltungskonzept 

¶ wŜƎŜƭƳŅǖƛƎŜǎ !ōǎŎƘŅƭŜƴ ŘŜǎ .ŀƴƪŜǘǘǎ ŀƴ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ αIŜƭŜƴƘƻŦά ȊǳǊ ǾŜǊōŜǎǎŜǊǘen 
Ableitung des Oberflächenwassers in den Bach 

Gemeinde regelmäßig 

Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks am Bachlauf und im potenziellen 
Überschwemmungsbereich: 

¶ Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken bzw. Anlagen 
ohne wasserrechtliche Genehmigung 

¶ Sicherung von Anlagen, damit diese bei Hochwasser nicht abgetrieben werden 

¶ Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) Lagerungen 
und baulichen Anlagen 

¶ Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 

Anlieger dauerhaft 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser des Neefbaches, Kanalrückstau und 
Oberflächenabfluss nach Starkregen (Helenenhof, Im Neef), v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung 

¶ Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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Situation  Zwischen der Urwahlener Straße und der Bachverrohrung bzw. dem Durchlass des Baches in der Durchlass 

Wahlener Straße (an Objekt Nr. 69) verläuft der Bach geradlinig auf oder zwischen Privatgrundstücken und 

stark verbaut, wird bis auf die Böschung genutzt und es bestehen bauliche Anlagen unmittelbar am Bach, 

über das Gewässer (private Stege, Brücke, unter Umständen ohne wasserrechtliche Genehmigung 

errichtet und nicht gegen Hochwasser gesichert) und es werden abtriebsgefährdete Dinge im möglichen 

Abflussbereich bei Hochwasser gelagert (siehe Foto unten rechts). Daraus ergibt sich eine Steigerung des 

Gefährdungspotenzials für den ohnehin kritischen Bereich des Durchlasses in  der Wahlener Straße. 

Der dortige Anlieger (Nr. 69) war auf dem Hof und im Gebäude bereits betroffen. Auch wenige Meter vor 

der Verrohrung besteht ein privater Steg über den Bach, der nicht hochwassersicher ist und an dessen 

Geländer sich Material verklausen kann. Vor der Verrohrung selbst befindet sich keine Rechenanlage. 

Kommt es zu Rückstau durch Vollfüllung des Rohrs oder dadurch, dass das Rohr zugesetzt ist, breitet sich 

das Wasser in die umliegenden Grundstücke aus. Aufgrund der Überbauung der Verrohrung (siehe Foto 

oben links) kann das Wasser hier nicht geradewegs über die Wahlener Straße in den Bachlauf abfließen, 

sondern kann nur über das rechtsseitige Grundstück fließen und breitet sich dann in der Straße aus. 

Ziel Wichtig sind eine optimale Eigenvorsorge der potenziell betroffenen Anlieger, eine 

hochwasservorsorgende Gewässerunterhaltung und Bauwerksunterhaltung durch die Gemeinde und 

langfristig wasserbauliche Maßnahmen zur Ausweitung des Retentionsbereiches außerhalb der Ortslagen, 

zur Reduzierung des Hochwasserabflusses in den innerörtlich kritischen Abschnitten und zur Entlastung 

der Durchlassbauwerke. In den innerörtlichen Fließabschnitten muss im Rahmen der Gewässer- und 

Anlagenunterhaltung auch die Hochwasservorsorge eine Priorität haben, um das Schadenspotenzial bei 

Wahlen Neefbach: Urwahlener Straße bis Wahlener Straße (L 369) н 

  

Bachlauf auf den Einlass in die Verrohrung Wahlener Str. Bachlauf oberhalb der Verrohrung (Blick in Fließrtg.) 

Maßnahmenbereich Blick gg. die Fließrichtung hinter der Urwahlener Straße  
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Hochwasser des Neefbaches bestmöglich zu reduzieren. Auch die Anlieger müssen hierzu beitragen, durch 

eine hochwasserangepasste Nutzung der Grundstücke im Abflussbereich des Baches und durch 

Schutzmaßnahmen im Rahmen der Eigenvorsorge. Zu beachten ist dabei die Regelung nach § 56 (3) SWG, 

Řŀǎǎ α½ǳǊ 9ǊǊŜƛŎƘǳƴƎ ŘŜǊ .ŜǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘǳƴƎǎȊƛŜƭŜ ƴŀŎƘ Ϡ нт ²IDΣ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ȊǳǊ 9ǊƘŀƭǘǳƴƎ ƻŘŜǊ 

Verbesserung der ökologischen Funktionen der Gewässer oder zur Vermeidung oder Verminderung von 

{ŎƘŀŘǎǘƻŦŦŜƛƴǘǊŅƎŜƴΣ ώΧϐ ŘƛŜ DŜǿŅǎǎŜǊǊŀƴŘǎǘǊŜƛŦŜƴ ƴŀǘǳǊƴŀƘ Ȋǳ ōŜǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘŜƴ ώǎƛƴŘϐΦ ¦ƴȊǳƭŅǎǎƛƎ ƛǎǘ 

insbesondere bis zu mindestens fünf Metern, gemessen von der Uferlinie, innerhalb der im 

Zusammenhang bebauten Ortsteile die Errichtung baulicher Anlagen, es sei denn, sie sind 

standortgebunden oder wasserwirtschaftlich erforderlich oder in einer bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes 

ǊŜŎƘǘǎǿƛǊƪǎŀƳŜƴ {ŀǘȊǳƴƎ ƴŀŎƘ ŘŜƳ .ŀǳƎŜǎŜǘȊōǳŎƘ ǾƻǊƎŜǎŜƘŜƴΣ ώΧϐΦάCǸǊ ǇǊƛǾŀǘŜ {ǘŜƎŜ ǳƴd Brücken sowie 

bauliche Anlagen, die rechtsgemäß errichtet sind, sind die Eigentümer unterhaltungspflichtig und müssen 

sicherstellen, dass der ordnungsgemäße Durchfluss gewährleistet ist.  

Durch die Aufstellung eines Gewässerunterhaltungskonzepts (innerhalb des Gewässerentwicklungsplans) 

soll die Unterhaltung insgesamt verbessert werden. Für die Ein- und Auslassbereiche an den Brücken und 

Durchlassbauwerken ist die Gemeinde im Rahmen der Anlagenunterhaltung zuständig. Dauerhaft muss 

hier eine Sichtkontrolle in die Bauwerke möglich sein, d.h. dass die Bauwerke von Bewuchs freigestellt sein 

sollten, auch um im Ereignisfall reagieren und am Bauwerk arbeiten zu können. In den Fließabschnitten 

sollte die Gewässerunterhaltung auch im Hinblick auf die Hochwassergefährdung angepasst werden. Um 

der Gewässer- und Anlagenunterhaltung nachkommen zu können, ist es erforderlich, dass eine 

Erreichbarkeit des Bachlaufs und der Anlagen gewährleistet ist, auch wenn die auf Privatgrundstücken 

liegen. Dann muss mit den Grundstückseigentümern die Zugänglichkeit bzw. die Erreichbarkeit (auch für 

den Ereignisfall) geklärt und abgestimmt werden. 

Aufgrund der Gefährdungssituation auf den Privatgrundstücken, durch die verschiedenen baulichen 

Anlagen und den dadurch induzierten Rückstau, ist neben einer regelmäßigen Unterhaltung der 

Durchlassbauwerke eine Gewässerbegehung mit den Gewässeranliegern am Neefbach (im Abschnitt 

ȊǿƛǎŎƘŜƴ ¦ǊǿŀƘƭŜƴŜǊ {ǘǊŀǖŜ ǳƴŘ ²ŀƘƭŜƴŜǊ {ǘǊŀǖŜ ǳƴŘ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ²ŀƘƭŜƴŜǊ {ǘǊŀǖŜ ǳƴŘ α!ǳŦ ŘŜƴ 9ǎǇŜƴάύ 

anzuraten, um die Situation auch für das Unterhaltungskonzept zu erfassen und die Anlieger zu 

sensibilisieren.  

Langfristig ist es sinnvoll, den Neefbach innerhalb der Ortslage zu sanieren und die kritischen 

Fließabschnitte zu überarbeiten, das Gewässer zu renaturieren und ihm auch im Sinne der 

Hochwasservorsorge (in Abstimmung mit den Grundstückseigentümern und Anliegern) mehr Raum zu 

geben und damit die Zwangspunkte an den Durchlässen und Verrohrungen zu entschärfen. Der Neefbach 

scheint in seinem bestehenden und geradlinigen Verlauf nicht im ursprünglichen Taltiefpunkt zu liegen, 

sondern in früherer Zeit verlegt worden zu sein. Daher fließt das Wasser bei Hochwasser flächig über die 

Wiesen auf den Wirtschaftsweg, der zur Wahlener Straße verläuft (siehe nachfolgenden Steckbrief: 

αWahlener Straße 71-тоάύ ǳƴŘ ŘŜǊ ƛƳ Ŝigentlichen Geländetiefpunkt liegt. Bei der Planung einer 

wasserbaulichen Maßnahme am Neefbach, soll die Möglichkeit geprüft werden, den Bach entsprechend 

der Geländetopographie zu verlegen. 

Die Eigenvorsorge an den (potenziell) betroffenen Objekten ist durch die Anlieger zu überprüfen und zu 

ergänzen/ verbessern. Sie bleibt auch bei verbesserter Unterhaltung des Gewässerabschnitts und 

Entschärfung der neuralgischen Punkte unabdingbar, da das Gewässer bei erhöhter Wasserführung in 

diesem Fließabschnitt nicht genügend Platz hat und unweigerlich in die Grundstücke ausufert. Außerdem 

kann es durch Starkregen rasch zu derart hoher Wasserführung kommen, dass die Bachverrohrung in der 

Wahlener Straße überlastet ist und das Wasser zunächst zurückstaut und dann auf die Straße übergeht. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Herstellung/ Sicherstellung einer dauerhaft möglichen Zugänglichkeit  Gemeinde kurzfristig, 

dauerhaft 
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¶ zum Bachlauf,  

¶ zum Auslassbereich der Bachverrohrung hinter der Urwahlener Straße 

¶ zum Einlassbauwerk vor der Wahlener Straße 

Durchführung einer Gewässerbegehung mit den Anliegern am Neefbach, entlang des 
Bachverlaufs zwischen Urwahlener Straße und Wahlener Straße,  

¶ zur Besichtigung der bebauten Gewässerabschnitte,  

¶ der bestehenden baulichen Anlagen und Überbauung des Gewässers,  

¶ der Nutzung bis an den Bachlauf,  

¶ für ggf. notwendige Maßnahmen zur Unterhaltung des Gewässers sowie 

¶ zur Aufnahme von Maßnahmenpotenzialen zur Renaturierung des Fließgewässers, 
auch im Hinblick auf die Hochwasser- und Starkregenvorsorge 

Gemeinde/ 
ext. 
Fachbüro 

kurzfristig 

Ausarbeitung eines Unterhaltungsplans für den Neefbach zur Reduzierung der 
innerörtlichen Hochwassergefährdung durch Treibgut, Totholz und Verklausungen (insb. 
an den Querungsbauwerken), besondere Berücksichtigung der Abschnitte zwischen 
¦ǊǿŀƘƭŜƴŜǊ {ǘǊŀǖŜ ǳƴŘ ²ŀƘƭŜƴŜǊ {ǘǊŀǖŜ ǳƴŘ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ²ŀƘƭŜƴŜǊ {ǘǊŀǖŜ ǳƴŘ αAuf den 
9ǎǇŜƴά 

Gemeinde kurzfristig 

Planung eines Gewässerprojektes am Neefbach: 

¶ Renaturierung des Fließgewässers und Wiederherstellung eines natürlichen 
Gewässers in der Ortslage 

¶ Sanierung und Aufweitung des Baches im Siedlungsraum, Schaffung von 
Retentionsbereichen 

¶ Prüfung einer Verlegung des Neefbaches in den eigentlichen Taltiefpunkt, im 
Abschnitt zwischen Urwahlener und Wahlener Straße 

Gemeinde mittel- bis 
langfristig 

Prüfung der Hochwassersicherheit der Ortsnetzstation (Glasfaser) im Bereich der 
Sporthalle am Neefbach 

Deutsche 
Glasfaser 

kurzfristig 

Sicherstellung der regelmäßigen Gewässer- und Anlagenunterhaltung am Neefbach: 

¶ Regelmäßige Kontrolle der Durchlässe und Bauwerke auf kurzfristigen 
Unterhaltungsbedarf 

¶ Freihalten der Durchlässe und Bauwerke; dauerhafte Ermöglichung einer 
Sichtkontrolle in die Bauwerke durch Freischneiden der Ein- und Auslassbereiche 

¶ Hochwasservorsorgende Unterhaltung der Fließabschnitte innerhalb der Bebauung, 
gemäß Festlegung im Unterhaltungskonzept 

Gemeinde regelmäßig 

Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks am Bachlauf und im potenziellen 
Überschwemmungsbereich: 

¶ Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken bzw. Anlagen 
ohne wasserrechtliche Genehmigung 

¶ Sicherung von baulichen Anlagen (brücken, Verrohrungen, Schuppen etc.), damit 
diese bei Hochwasser nicht abgetrieben werden 

¶ Entfernung von Zaunanlagen quer zur Fließrichtung über den Bach 

¶ Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) Lagerungen 
und baulichen Anlagen 

¶ Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 

Anlieger dauerhaft 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser des Neefbaches, Kanalrückstau und 
Oberflächenabfluss nach Starkregen (Urwahlener Straße, Wahlener Straße), v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung 

¶ Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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Situation  Die Starkregengefahrenkarte zeigt einen flächigen Einstau bei Starkregen seitlich des Weges, hinter den 

Objekten Wahlener Straße 71 und 73, insbesondere durch Hochwasser des Baches, aber auch durch 

Oberflächenabfluss in Folge von Starkregen. Die örtlichen Erfahrungen bestätigen, dass es entlang des 

Weges zu Abfluss kommt und der Einlassschacht im Weg regelmäßig mit Material zugesetzt ist, wodurch 

es dann ebenfalls zu einem Aufstau von Wasser in der Senke des Weges kommt. Auf die Wahlener Straße 

ist das Wasser noch nicht übergegangen. 

Ziel Um zu vermeiden, dass Material des Weges durch Oberflächenabfluss mobilisiert wird und den Einlass 

zusetzt, sollte der betroffene Wegeabschnitt mit Spurplatten gegen Erosion gesichert werden.  

Der Einlass sollte regelmäßig kontrolliert und unterhalten werden. Ergänzend sind Maßnahmen der 

Eigenvorsorge durch die betroffenen Anlieger zu prüfen. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Sicherung des Weges mit Spurplatten im kritischen Abschnitt, zur Vermeidung von 
Erosion und Materialabtrag 

Gemeinde mittelfristig 

Regelmäßige Kontrolle und Reinigung des Einlasses im Weg Gemeinde regelmäßig 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Kanalrückstau und Oberflächenabfluss nach 
Starkregen, v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung, Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 

  

Wahlen Wahlener Straße 71-73: Weg zwischen Neefbach und Zehrenwiesbach о 

  

Abflussbetroffener Weg: Blick zur Wahlener Straße Blick ins Außengebiet 

Maßnahmenbereich Flächen zwischen Neefbach und Zehrenwiesbach 
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Situation  5ŜǊ bŜŜŦōŀŎƘ ŦƭƛŜǖǘ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ²ŀƘƭŜƴŜǊ {ǘǊŀǖŜ ǳƴŘ α!ǳŦ ŘŜƴ 9ǎǇŜƴά ǸōŜǊǿƛŜƎŜƴŘ ƛƴ Halbschalen, die auch 

schon teilweise gebrochen sind. Es besteht ein großes Renaturierungs- und Aufweitungspotenzial, weil die 

linke Seite am Gewässer Wiesen und Gartengrundstücke sind und keine Wohnbebauung besteht. Gemäß 

Starkregengefahrenkarte ufert der Bach tendenziell auf die linke Seite aus, auch weil er rechtsseitig zu 

stark verbaut ist.  

Die rechtsseitige Bebauung reicht bis nah an das Gewässer, auch die Terrasse des Feuerwehrhauses hat 

weniger als fünf Meter Entfernung zum Bach, auch deswegen ufert das Wasser dann auf die 

gegenüberliegende Flächen aus. Entsprechend sensibel sollten diese genutzt und die baulichen Anlagen 

gesichert werden, damit sich mobilisiertes Material nicht an den folgenden Durchlässen verklaust (u.a. 

Brennholzstapel am Bach gelagert).  

Der Neefbach fließt hier nahezu parallel zum nördlich gelegenen Zehrenwiesbach, allerdings tiefer. Die 

Durchführung der Gewässerunterhaltung ist durch die Gemeinde innerhalb der Privatgrundstücke nicht 

durchführbar, da keine Zugänglichkeit besteht. Diese sollte über die unterhalb gelegene Brücke (am 

Feuerwehrhaus) hergestellt werden  

{ƻǿƻƘƭ ŘŜǊ ½ŜƘǊŜƴǿƛŜǎōŀŎƘ ŀƭǎ ŀǳŎƘ ŘŜǊ bŜŜŦōŀŎƘ ǉǳŜǊŜƴ ŘƛŜ {ǘǊŀǖŜ αAuf den EspenάΣ ƧŜǿŜils unterhalb 

von Bebauung und entsprechend schadarm stellt sich die Situation bei Hochwasser bzw. Überlastung der 

Durchlässe dar. Die Gefahrenkarte zeigt Ausuferungen lediglich am Neefbach. Der Abschnitt des 

½ŜƘǊŜƴǿƛŜǎōŀŎƘŜǎ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƴ 5ǳǊŎƘƭŅǎǎŜƴ α!ǳŦ ŘŜƴ 9ǎǇŜƴά ǳƴŘ α½ǳǊ ƘŀǊǘǿƛŜǎŜά ƭƛŜƎǘ ǳƴƳƛǘǘŜƭōŀǊ 

rückseitig von Privatgrundstücken. Auch hier bestehen private Stege und Brücken über den Bach, die bei 

Wahlen Neefbach und Zehrenwiesbach: Wahlener Straße und Auf den Espen п 

  

Bachlauf rückseitig der Wahlener Str. am Feuerwehrhaus Weg über den Bach im Bereich des RÜ 

Maßnahmenbereich DŜǿŅǎǎŜǊǎŜƴƪŜ ŀƴ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ α!ǳŦ ŘŜƴ 9ǎǇŜƴά όƭƛƴƪǎύ 
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Hochwasser zu Rückstau und Ausuferungen führen können. Die Grundstücksnutzung und die Sicherung 

der baulichen Anlagen sind auch hier durch die Eigentümer notwendig. 

Ziel ²ƛŜ ōŜǊŜƛǘǎ ƛƳ {ǘŜŎƪōǊƛŜŦ ȊǳƳ aŀǖƴŀƘƳŜƴōŜǊŜƛŎƘ αNeefbach: Urwahlener Straße bis Wahlener Straßeά 

(Steckbrief Nr. 2) geschrieben, ist auch für die hier genannten Gewässerabschnitte eine 

Gewässerbegehung mit den Anliegern zu empfehlen. Außerdem ist die Aufstellung eines 

Unterhaltungsplans erforderlich und sind Maßnahmen der Eigenvorsorge und eine angepasste Nutzung 

der Grundstücke notwendig. Im Rahmen der Gewässerbegehung soll auch die Möglichkeit zur Umsetzung 

einer wasserbaulichen Maßnahme erhoben und diskutiert ǿŜǊŘŜƴΣ ŘƛŜ ǎƛŎƘ ōƛǎ ȊǳƳ 5ǳǊŎƘƭŀǎǎ α½ǳǊ 

HŀǊǘǿƛŜǎŜά ŜǊǎǘǊŜŎƪŜƴ ƪǀƴƴǘŜΦ [ƛƴƪǎ ŘŜǎ .ŀŎƘŜǎ sind unbebaute Flächen, die zur Ausweitung des 

HocƘǿŀǎǎŜǊǊŜǘŜƴǘƛƻƴǎǊŀǳƳŜǎ ƴǳǘȊōŀǊ ƎŜƳŀŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴ ƪǀƴƴǘŜƴΦ 5ŀƳƛǘ ǿǸǊŘŜ ŀǳŎƘ ŘŜǊ 5ǳǊŎƘƭŀǎǎ α½ǳǊ 

IŀǊǘǿƛŜǎŜά ŜƴǘƭŀǎǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦ  

Das Potenzial für eine wasserbauliche Maßnahme zur Nutzbarmachung der linksseitigen, unbebauten 

Bereiche soll geprüft werden. Die Grundstücke sind privat, entsprechend ist eine solche bauliche 

Maßnahme nur in Abstimmung mit den Eigentümern umsetzbar. Das Flächenpotenzial soll eruiert werden, 

ggf. kann eine begleitende Bodenordnung/ Flurbereinigung dazu beitragen. 

Unterhalb des Feuerwehrhauses führt ein Wirtschaftsweg über den Bach. Hier kann es bei Hochwasser 

und Verklausungen zu Rückstau kommen. Zusätzlich erfolgt hier die Einleitung eines RÜ 

(Entlastungsanlage) des EVS, quer zur Fließrichtung des Gewässers, in den Neefbach. Dieser RÜ-Auslass 

sollte eigentlich oberhalb des Wasserspiegels liegen, tut dies hier aber faktisch nicht mehr. Entsprechend 

sind kurzfristig Unterhaltungsmaßnahmen notwendig, zukünftig ist eine regelmäßige Kontrolle und 

Anlagenunterhaltung erforderlich. Auch die Gemeinde hat ihre Aufgaben zur Gewässer- und 

Bauwerksunterhaltung regelmäßig durchzuführen. Am genannten Durchlass soll der Ein- und 

Auslassbereich zurückgeschnitten und die Weiden regelmäßig auf den Stockgesetzt werden. Hier ist nach 

Aussage der Gemeinde der EVS zuständig, da die Brücke in Eigentum des EVS liegt; entsprechend hat der 

EVS hier auch den Durchlass freizuhalten. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
¶ Bauwerksunterhaltung am Auslass des RÜ sowie am Durchlassbauwerk des 

Neefbaches (in Eigentum und Zuständigkeit des EVS) 

¶ Freihalten des Ein- und Auslassbereiches am Bachdurchlass 

EVS Sofort-
maßnahme 

Durchführung einer Gewässerbegehung mit den Anliegern am Neefbach, entlang des 
.ŀŎƘǾŜǊƭŀǳŦǎ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ²ŀƘƭŜƴŜǊ {ǘǊŀǖŜ ǳƴŘ α!ǳŦ ŘŜǎ 9ǎǇŜƴάΣ  

¶ zur Besichtigung der bebauten Gewässerabschnitte,  

¶ der bestehenden baulichen Anlagen und Überbauung des Gewässers,  

¶ der Nutzung bis an den Bachlauf,  

¶ für ggf. notwendige Maßnahmen zur Unterhaltung des Gewässers sowie 

¶ zur Aufnahme von Maßnahmenpotenzialen zur Renaturierung des Fließgewässers, 
auch im Hinblick auf die Hochwasser- und Starkregenvorsorge 

Gemeinde/ 
ext. 
Fachbüro 

kurzfristig 

Ausarbeitung eines Unterhaltungsplans für den Neefbach zur Reduzierung der 
innerörtlichen Hochwassergefährdung (insb. an den Querungsbauwerken), besondere 
Berücksichtigung der Abschnitte zwischen Urwahlener Straße und Wahlener Straße und 
ȊǿƛǎŎƘŜƴ ²ŀƘƭŜƴŜǊ {ǘǊŀǖŜ ǳƴŘ α!ǳŦ ŘŜƴ 9ǎǇŜƴά 

Gemeinde kurzfristig 

Herstellung/ Sicherstellung einer dauerhaft möglichen Zugänglichkeit  

¶ zum Bachlauf,  

¶ zum Auslassbereich der Bachverrohrung hinter der Urwahlener Straße 

¶ zum Einlassbauwerk vor der Wahlener Straße 

Gemeinde kurzfristig, 
dauerhaft 

Planung eines Gewässerprojektes am Neefbach: 

¶ Renaturierung des Fließgewässers und Wiederherstellung eines natürlichen 
Gewässers in der Ortslage 

¶ Sanierung und Aufweitung des Baches im Siedlungsraum, Schaffung von 
Retentionsbereichen 

Gemeinde mittel- bis 
langfristig 



Konzept zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge für die Gemeinde Losheim am See 
 

9 

 

¶ Hier: Prüfung von Flächenverfügbarkeit zur Nutzbarmachung der unbebauten 
Flächen links des Baches als Hochwasserretentionsraum 

¶ Entfernung der Halbschalen 

Sicherstellung der regelmäßigen Gewässer- und Anlagenunterhaltung am Neefbach und 
am Zehrenwiesbach: 

¶ Regelmäßige Kontrolle der Durchlässe und Bauwerke auf kurzfristigen 
Unterhaltungsbedarf 

¶ Freihalten der Durchlässe und Bauwerke; dauerhafte Ermöglichung einer 
Sichtkontrolle in die Bauwerke durch Freischneiden der Ein- und Auslassbereiche 

¶ Hochwasservorsorgende Unterhaltung der Fließabschnitte innerhalb der Bebauung, 
gemäß Festlegung im Unterhaltungskonzept 

Gemeinde regelmäßig 

¶ Regelmäßige Bauwerksunterhaltung am Auslass des RÜ sowie am Durchlassbauwerk 
des Neefbaches (in Eigentum und Zuständigkeit des EVS) 

¶ Freihalten des Ein- und Auslassbereiches am Bachdurchlass 

EVS regelmäßig 

Durchführung einer Gewässerbegehung mit den Anliegern am Zehrenwiesbach, entlang 
ŘŜǎ .ŀŎƘǾŜǊƭŀǳŦǎ ȊǿƛǎŎƘŜƴ α!ǳŦ ŘŜǎ 9ǎǇŜƴά ǳƴŘ α½ǳǊ IŀǊǘǿƛŜǎŜά 

¶ zur Besichtigung der bebauten Gewässerabschnitte,  

¶ der bestehenden baulichen Anlagen und Überbauung des Gewässers,  

¶ der Nutzung bis an den Bachlauf,  

Gemeinde/ 
ext. 
Fachbüro 

mittelfristig 

Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks am Bachlauf und im potenziellen 
Überschwemmungsbereich: 

¶ Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken bzw. Anlagen 
ohne wasserrechtliche Genehmigung 

¶ Sicherung von Anlagen, damit diese bei Hochwasser nicht abgetrieben werden 

¶ Entfernung von Brennholzstapeln am Bach 

¶ Entfernung von Zaunanlagen quer zur Fließrichtung über den Bach 

¶ Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) Lagerungen 
und baulichen Anlagen 

¶ Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 

Anlieger dauerhaft 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser des Neefbaches und 
Zehrenwiesbaches, Kanalrückstau und Oberflächenabfluss nach Starkregen (Wahlener 
Straße, Auf den Espen), v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung 

¶ Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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Situation  ½ǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƴ ǇŀǊŀƭƭŜƭŜƴ 5ǳǊŎƘƭŅǎǎŜƴ ŘŜǎ bŜŜŦōŀŎƘŜǎ ǳƴŘ ŘŜǎ ½ŜƘǊŜƴǿƛŜǎōŀŎƘŜǎ ƭƛŜƎǘ ŀƴ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ α½ǳǊ 

IŀǊǘǿƛŜǎŜά Ŝƛƴ Schreinereibetrieb. Vor dem Neefbach-Durchlass ist viel Schlamm im Gewässer erkennbar, 

der sich hier ablagert. Der Bachabschnitt unterhalb der Brücke bis zur Mündung in den Wahlener Bach 

wurde bereits renaturiert und die Halbschalen wurden entfernt, daher bleibt der Schlamm oberhalb 

liegen. Beim letztem Starkregenereignis war die Brücke fast vollständig eingestaut. Der Schreinereibetrieb 

war schon mehrmals betroffen, allerdings durch den Zehrenwiesbach, der die Straße auf der anderen Seite 

des Firmengeländes kreuzt. 

Ziel ½ǳǊ IƻŎƘǿŀǎǎŜǊŜƴǘƭŀǎǘǳƴƎ ŘŜǎ 5ǳǊŎƘƭŀǎǎŜǎ α½ǳǊ IŀǊǘǿƛŜǎŜά ǎƛƴŘ aŀǖƴŀƘƳŜƴ ŀƴ ŘŜƴ 

Gewässerabschnitten oberhalb, zwischen WahlenŜǊ {ǘǊŀǖŜ ǳƴŘ α!ǳŦ ŘŜƴ 9ǎǇŜƴά ǎƻǿƛŜ ǳƴǘŜǊƘŀƭō ŘŜǊ 

{ǘǊŀǖŜ α!ǳŦ ŘŜƴ 9ǎǇŜƴάΣ Ȋǳ ǇǊǸŦŜƴ ǳƴŘ ǳƳȊǳǎŜǘȊŜƴΦ 5ƛŜǎŜ ǎƛƴŘ ƛƳ {ǘŜŎƪōǊƛŜŦ ȊǳƳ aŀǖƴŀƘƳŜƴōŜǊŜƛŎƘ 

αNeefbach und Zehrenwiesbach: Wahlener Straße und Auf den Espenά ōŜƴŀƴƴǘ ǳƴŘ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 

Neben der regelmäßigen und hochwasservorsorgenden Gewässer- und Bauwerksunterhaltung sind 

Eigenvorsorgemaßnahmen durch die Anlieger, insbesondere durch den betroffenen Schreinereibetrieb, 

erforderlich, um sich selbst vor Hochwasser zu schützen bzw. abzusichern. Dazu gehört auch die 

angepasste Nutzung der Böschungsbereiche und des möglichen Abflussbereiches. Lagerungen am 

Gewässer (siehe Foto oben rechts) sollten gesichert werden, bestenfalls in ungefährdete Bereiche 

verlagert werden, damit sie nicht mobilisiert werden und die Durchlässe zusetzen. 

.Ŝƛ ȊǳƪǸƴŦǘƛƎŜǊ {ǘǊŀǖŜƴōŀǳƳŀǖƴŀƘƳŜ ƛƴ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ α½ǳǊ IŀǊǘǿƛŜǎŜά ǎƻƭƭ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǊ ōŜƛŘŜƴ 

Bachdurchlässe die Hochwasserentlastung optimiert werden, sodass das Wasser bei Überstauden der 

Wahlen Neefbach und Zehrenwiesbach: Zur Hartwiese р 

  

{ǘǊŀǖŜ α½ǳǊ IŀǊǘǿƛŜǎŜά ǸōŜǊ ŘŜƴ .ŀŎƘ Gewässer vor dem Straßendurchlass 

Maßnahmenbereich Bach unterhalb Brücke, vor Mündung in den Wahlener Bach 
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Durchlässe wieder dem Bachlauf zufließen kann und sich nicht in der Straße ausbreitet bzw. in die Flächen 

des Betriebs abfließt. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Sicherstellung der regelmäßigen Gewässer- und Anlagenunterhaltung am Neefbach und 
am Zehrenwiesbach: 

¶ Regelmäßige Kontrolle der Durchlässe und Bauwerke auf kurzfristigen 
Unterhaltungsbedarf 

¶ Freihalten der Durchlässe und Bauwerke; dauerhafte Ermöglichung einer 
Sichtkontrolle in die Bauwerke durch Freischneiden der Ein- und Auslassbereiche 

¶ Hochwasservorsorgende Unterhaltung der Fließabschnitte innerhalb der Bebauung, 
gemäß Festlegung im Unterhaltungskonzept 

Gemeinde regelmäßig 

¶ Verbesserung des Hochwasserabflusses im Bereich der Bachdurchlässe bei 
zukünftigen Straßenbaumaßnahmen 

¶ Prüfung einer möglichen Vergrößerung des Abflussquerschnitts an den Durchlässen 

Gemeinde langfristig 

Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks am Bachlauf und im potenziellen 
Überschwemmungsbereich: 

¶ Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken bzw. Anlagen 
ohne wasserrechtliche Genehmigung 

¶ Sicherung von Anlagen, damit diese bei Hochwasser nicht abgetrieben werden 

¶ Entfernung von Brennholzstapeln am Bach 

¶ Entfernung von Zaunanlagen quer zur Fließrichtung über den Bach 

¶ Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) Lagerungen 
und baulichen Anlagen 

¶ Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 

Anlieger dauerhaft 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser des Neefbaches und 
Zehrenwiesbaches, Kanalrückstau und Oberflächenabfluss nach Starkregen (Zur 
Hartwiese), v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung 

¶ Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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Situation  Auch der Zehrenwiesbach quert die Wahlener Straße im Bereich von Privatgrundstücken. Der 

Einlassbereich befindet sich zwischen den Grundstücken Nr. 75 und 77, der Auslassbereich neben Nr. 82 

und dem unbebauten Grundstück Nr. 80. Sowohl ober- als auch unterhalb des Durchlasses ist eine 

regelmäßige Gewässer- und Anlagenunterhaltung erforderlich und sind Defizite zu beseitigen. 

Ziel Aufgrund der Privatgrundstücke ist die Zugänglichkeit zum Gewässer und zur Durchführung der 

Unterhaltung eingeschränkt und muss zukünftig sichergestellt werden, sodass Ein- und Auslassbereich 

freigehalten werden können.  

Die Grundstücksnutzung ist durch die Anlieger an die Hochwasservorsorge anzupassen, ein privater Steg 

muss gesichert, Rasenschnitt aus der Böschung entfernt werden, ebenso lose gelagerte Materialien, die 

durch Hochwasser transportiert werden und den Durchlass zusetzen könnten (siehe Fotos oben). 

Nach Querung der Wahlener Straße tritt der Bach in dichtem Nadelholbestand aus. Das Bachwasser fließt 

hier nur langsam ab, steht nahezu. Die Böschung ist mit Gittersteinen befestigt, durch die Fichten kann 

sich aufgrund der Ausdunklung kein Böschungsbewuchs ausbilden. Hier sollte der Bach langfristig 

renaturiert werden. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Ausarbeitung eines Unterhaltungsplans für den Zehrenwiesbach in der Ortslage zur 
Reduzierung der innerörtlichen Hochwassergefährdung (insb. an den 
Querungsbauwerken) 

Gemeinde kurzfristig 

Wahlen Zehrenwiesbach: Wahlener Straße с 

  

Durchlass in der Wahlener Straße Bachlauf zwischen Privatgrundstücken vor dem Durchlass 

Maßnahmenbereich Gewässer unterseitig des Durchlasses Wahlener Straße 
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Herstellung/ Sicherstellung einer dauerhaft möglichen Zugänglichkeit zum Einlassbereich 
der Verrohrung in der Wahlener Straße zwischen Nr. 75 und 77 

Gemeinde kurzfristig, 
dauerhaft 

Beseitigung der Defizite am Zehrenwiesbach im Auslassbereich des Baches (Wahlener 
Straße 80-82): 

¶ Entfernung der Nadelgehölze am Bachlauf 

¶ Renaturierung des Gewässers, Entfernung der Gittersteine und Herstellung einer 
naturnahen Böschung 

¶ Sanierung des Gewässers und Verbesserung des Abflusses aus der Verrohrung 

Gemeinde mittel- bis 
langfristig 

Sicherstellung der regelmäßigen Gewässer- und Anlagenunterhaltung am 
Zehrenwiesbach: 

¶ Regelmäßige Kontrolle der Durchlässe und Bauwerke auf kurzfristigen 
Unterhaltungsbedarf 

¶ Freihalten der Durchlässe und Bauwerke; dauerhafte Ermöglichung einer 
Sichtkontrolle in die Bauwerke durch Freischneiden der Ein- und Auslassbereiche 

¶ Hochwasservorsorgende Unterhaltung der Fließabschnitte innerhalb der Bebauung, 
gemäß Festlegung im Unterhaltungskonzept 

Gemeinde regelmäßig 

Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks am Bachlauf und im potenziellen 
Überschwemmungsbereich: 

¶ Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken bzw. Anlagen 
ohne wasserrechtliche Genehmigung 

¶ Sicherung von Anlagen, damit diese bei Hochwasser nicht abgetrieben werden 

¶ Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) Lagerungen 
und baulichen Anlagen 

¶ Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 

Anlieger dauerhaft 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser des Zehrenwiesbaches, 
Kanalrückstau und Oberflächenabfluss nach Starkregen (Wahlener Straße), v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung 

¶ Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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Situation  Der Zehrenwiesbach quert die Urwahlener Straße westlich und außerhalb der Ortslage (siehe Karte und 

Fotos oben). Am Straßendurchlass tritt das Wasser auf die Straße über und fließt in ihr breitflächig 

Richtung Ortslage, statt schadarm wieder in den Bach zu gelangen. 

Ziel Im Zuge zukünftiger Straßenerneuerungsmaßnahmen sollte ein neuer Durchlass eingebaut werden, ggf. 

mit größerem Abflussquerschnitt und schräg durch die Straße, sodass das Wasser verbessert dem 

Durchlass zugeführt und in ihm abfließen kann. Ergänzend sollte ein Notüberlauf, in den weiter entlang 

der Straße bestehen Graben angelegt werden, für den Fall der Überlastung des Durchlasses. Dadurch wird 

zusätzlich vermieden, dass das Wasser auf die Straße übergeht. 

Wie die Starkregengefahrenkarte zeigt, staut der Zehrenwiesbach an Durchlässen in querenden Wegen 

bereits in die Wiesenflächen zurück (siehe Karte und Foto unten rechts). Zu prüfen ist, inwieweit das 

Rückstau- und Retentionsvolumen vergrößert werden kann, bspw. durch Erhöhung des Weges über den 

Durchlassen oder durch Drosselung des Abflusses an den Durchlässen. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Berücksichtigung der Starkregenvorsorge bei einer zukünftigen Straßenerneuerung an 
der Urwahlener Straße, im Bereich des Zehrenwiesbaches: 

¶ Erneuerung des Bachdurchlasses, Verlegung schräg durch die Straße, ggf. 
Vergrößerung des Rohrquerschnitts 

¶ Herstellung eines Notüberlaufs in den Straßengraben 

¶ Anpassung des Quer- und Längsgefälles der Straße, sodass Oberflächenwasser in 
den Bach abgeschlagen wird 

Gemeinde langfristig 

Wahlen Zehrenwiesbach: Urwahlener Straße т 

  

Zehrenwiesbach vor Querung der Wahlener Straße Bach entlang der Straße 

Maßnahmenbereich Rückstaubereich am Weg: Potenzial für Ausweitung 
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Prüfung einer möglichen Vergrößerung des Rückstauvolumens an Wegedurchlässen im 
Außengebiet, bspw. durch Erhöhung des Wegedamms oder Drosselung des Abflusses am 
Rohr 

Gemeinde mittel- bis 
langfristig 

Durchführung regelmäßiger Unterhaltung des Straßengrabens und Freihalten des 
Durchlasses unter der Urwahlener Straße 

Gemeinde regelmäßig 
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Situation  Durch die Dillinger Straße wird der Wahlener Bach bereits im Außengebiet, vor Eintritt in die Ortslage, 

zurückgestaut. Dies verdeutlicht der dargestellte Aufstaubereich in der Starkregengefahrenkarte. Im 

Abschnitt zwischen Dillinger Straße und dem folgenden Durchlass in der Römerstraße fließt der Bach 

ƎŜǊŀŘƭƛƴƛƎ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ ƭŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘ ƎŜƴǳǘȊǘŜƴ CƭŅŎƘŜƴΦ !ƴ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ α½ǳƳ [ŀƴƎŜƴōǊǳŎƘά ōŜƎinnt der 

innerörtliche Fließabschnitt des Baches. Hier waren durch Bachhochwasser auch Anlieger bereits 

betroffen.  

Ziel Die Gefahrenkarte zeigt keine Ausbreitung des Baches bei Hochwasser, im Abschnitt zwischen Dillinger 

{ǘǊŀǖŜ ǳƴŘ α½ǳƳ [ŀƴƎŜƴōǊǳŎƘάΦ 5ŀǎ Gewässer scheint hier eingetieft zwischen den Flächen zu verlaufen. 

Im Rahmen einer Gewässerbegehung soll das Potenzial zur Aufweitung des Bachlaufes und zur 

Verbesserung der Hochwasserausbreitung in der Aue geprüft werden. Ziel einer solchen Maßnahme wäre 

es, den Hochwasserabfluss im innerörtlichen Abschnitt zu reduzieren.  
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Gewässerbegehung zur Identifikation des Potenzials einer Aufweitung der Gewässeraue 
und Verbesserung der Hochwasserausbreitung im Fließabschnitt zwischen Dillinger 
{ǘǊŀǖŜ ǳƴŘ α½ǳƳ [ŀƴƎŜƴōǊǳŎƘά 

Gemeinde/ 
ext. 
Fachbüro 

kurzfristig 

CǊŜƛƘŀƭǘŜƴ ŘŜǊ !ōŦƭǳǎǎǊƛƴƴŜƴ ƛƴ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ α½ǳƳ [ŀƴƎŜƴōǊǳŎƘά Anlieger dauerhaft 

Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks am Bachlauf und im potenziellen 
Überschwemmungsbereich 

Anlieger dauerhaft 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser des Wahlener Baches, 
Kanalrückstau und Oberflächenabfluss nach Starkregen (Zum Langenbruch) 

Anlieger kurzfristig 

  

Wahlen Wahlener Bach zwischen Dillinger Straße und Zum Langenbruch у 

  

Bach in Bildmitte (v.l.n.r.) an der Dillinger Straße Gewässeraue unterhalb der Dillinger Straße 

Maßnahmenbereich Bachtal und Flächennutzung, Blick in Fließrtg. 
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Situation  Der Wahlener Bach quert die Römerstraße zwischen den Grundstücken 8 und 10 (oberseitig) und 7A und 

9 (unterseitig). Die Starkregengefahrenkarte zeigt die Ausbreitungsbereiche des Hochwassers oberhalb 

des Durchlasses und die gefährdeten Grundstücke bzw. Objekte.  

Ziel Im Rahmen der Eigenvorsorge müssen sich die potenziell betroffenen Anlieger gegen Hochwasser sichern. 

Besonders Keller und unterhalb des Niveaus des Bachdurchlass liegende Bereiche sind bei Hochwasser 

und Rückstau am Durchlass gefährdet (siehe Foto unten rechts).  

Zusätzlich müssen die Bachanlieger bei Nutzung ihrer Bachgrundstücke die Vorgaben des 

Wasserhaushaltsgesetzes beachten und sollten zudem hochwasservorsorgend agieren, bspw. indem alle 

Dinge aus dem Abflussbereich herausgenommen werden, die potenziell bei Hochwasser 

abtriebsgefährdet sind (etwa Brennholzstapel, Kompostanlagen) und damit eine Gefahr für die 

nachfolgenden Gewässerdurchlässe und Brücken darstellen.  

Wichtig für die Sicherstellung des Abflusses im Straßendurchlass ist die regelmäßige Gewässer- und 

Anlagenunterhaltung. Zur Freihaltung des Durchlasses sind der Ein- und Auslassbereich zu kontrollieren 

und freizuhalten, sodass eine Sichtkontrolle in das Bauwerk möglich ist und im Ereignisfall mit Gerät 

eingegriffen und das Bauwerk, bspw. bei Verklausungen durch mitgeführtes Treibgut, freigehalten werden 

kann.  

Wie für den Neefbach und Zehrenwiesbach, soll auch für den Wahlener Bach ein Unterhaltungskonzept 

aufgestellt werden, dass die Anforderungen an die Unterhaltung definiert. 
 

Wahlen Wahlener Bach: Römerstraße ф 

 

 

Bachdurchlass (Bildmitte) in der Römerstraße Blick in Fließrichtung auf den Auslassbereich am Durchlass 

Maßnahmenbereich Blick ggf. Fließrtg., gefährdetes Objekt rechts 

   


